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Satzungsbeschluss am 26.09.2013

Bebauungsplan Nr. 12, 
12. Ä nderung, "Dü nenpark"
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2) Der katastermä ßige Bestand am  13.08.2013  sowie die Ü bereinstimmung der 
topografischen Bestandsangaben mit der Ö rtlichkeit werden als richtig bescheinigt.

Oldenburg i.H., 07.10.2013 Siegel (Ruwoldt)
    -Ö ffentl.best. Verm.-Ing.-

3) Die Satzung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Heiligenhafen, 11.10.2013   Siegel          (Mü ller)
   -Bü rgermeister-

VERFAHRENSVERMERKE

PRÄ AMBEL

4) Der Beschluss des Bebaungsplans durch die Stadtvertretung und die Stelle, bei der 
der Plan mit Begrü ndung auf Dauer wä hrend der Sprechstunden von jederman 
eingesehen werden kann und ü ber den Inhalt Auskunft erteilt wird, sind am  
14.10.2013 durch Abdruck in der "Heiligenhafener Post" ortsü blich bekannt-
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Mö glichkeit, eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mä ngeln der Abwä gung einschließlich 
der sich ergebenden Rechtsfolgen (§  215 Abs. 1 BauGB), sowie auf die Mö glichkeit, 
Entschä digungsansprü che geltend zu machen und das Erlö schen dieser Ansprü che 
(§  44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkung des §  4 Abs. 3 GO wurde 
ebenfalls hingewiesen. 
Die Satzung ist mithin am 15.10.2013 in Kraft getreten.

Heiligenhafen, 16.10.2013 Siegel         (Mü ller)
   -Bü rgermeister-     

Aufgrund des §  10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geä ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), sowie nach §  84 der Landesbauordnung (LBO) vom 22.01.2009 
(GVOBl. Schl.- Hol., S.6) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom  
26.09.2013  folgende Satzung ü ber den Bebauungsplan Nr. 12, 12. Ä nderung der Stadt 
Heiligenhafen fü r das Gebiet "Dü nenpark" bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) erlassen.

1a) Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 
21.03.2013. Die ortsü bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist 
durch Abdruck in der "Heiligenhafener Post" am  10.04.2013  erfolgt.

1b) Von der frü hzeitigen Unterrichtung und Erö rterung nach §  3 Abs. 1 BauGB und 
§  4 Abs. 1 BauGB ist mit Verweis auf Anwendung des Vereinfachten Verfahrens 
nach §  13 BauGB abgesehen worden.

1c) Die Stadtvertretung hat am  21.03.2013  den Entwurf des Bebauungsplanes mit 
Begrü ndung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

1d) Die von der Planung berü hrten Behö rden und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange 
sind mit Schreiben vom  04.04.2013  entsprechend §  4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden.

1e) Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B), sowie die Begrü ndung haben in der Zeit vom  19.04.2013
bis zum  21.05.2013  wä hrend der Dienststunden gemä ß §  3 Abs. 2 BauGB 
ö ffentlich ausgelegen. Die ö ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen wä hrend der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben werden kö nnen, am  10.04.2013  durch Abdruck in der 
"Heiligenhafener Post" ortsü blich bekannt gemacht.

1f) Die Stadtvertretung hat die Stellungnahmen der Ö ffentlichkeit und der Behö rden 
und sonstigen Trä ger ö ffentlicher Belange am  26.09.2013  geprü ft. Das Ergebnis 
wurde mitgeteilt.

1g) Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 
wurde am  26.09.2013  von der Stadtvertetung als Satzung beschlossen. Die 
Begrü ndung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom 
26.09.2013  gebilligt.

Heiligenhafen, 11.10.2013 Siegel (Mü ller)
   -Bü rgermeister-

Satzung der Stadt Heiligenhafen
ü ber die 12. Ä nderung des 

Bebauungsplans Nr. 12

fü r das Gebiet "Dü nenpark"

Zertifizierungserklä rung
Diese Darstellung stimmt mit dem rechtskrä ftigen B-Plan ü berein.

In der 2. Obergeschossebene und darü ber sind zulä ssig:
- Ferienwohnungen, die fü r den Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt 

sind, ü berwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis zur 
Erholung zu dienen.

Strandtoiletten sind auch in der Erdgeschossebene zulä ssig. 
Spielhallen und Vergnü gungsstä tten sind ausgeschlossen. 

Bauhö hen
4. Die festgesetzten Hö hen baulicher Anlagen gelten nicht fü r technische Aufbauten 

wie z.B. Schornsteine und Lü ftungsrohre oder untergeordnete Bauteile wie z.B. 
Brü stungen, Belichtungselemente, Fahrstuhlschä chte und Treppenaufgä nge.

Als "Traufhö he" wird der Schnittpunkt zwischen der senkrechten Wandaußenflä che 
mit der Dachoberflä che bezeichnet. Als "Firsthö he" wird der hö chste Punkt eines 
geneigten Daches mit einem Neigungswinkel grö ßer 5°  bezeichnet. Dä cher mit 
einem Neigungswinkel kleiner/gleich 5°  gelten als Flachdä cher ohne First. Als 
"Oberkante" wird der hö chste Punkt der Wandaußenflä che bezeichnet.

 

Bauweise, ü berbaubare und nicht ü berbaubare Grundstü cksflä chen sowie Stellung der 
baulichen Anlagen (§  9 (1) Nr. 2 BauGB)

Abweichende Bauweise
5. Im Gebiet mit abweichender Bauweise a1 dü rfen Gebä ude bis zu einer Lä nge von 

maximal 25 m mit seitlichen Grenzabstä nden errichtet werden. 

6. In Gebieten mit abweichender Bauweise a2 dü rfen Gebä ude nur in "halboffener" 
Bauweise ohne seitlichen Grenzabstand zum Sondergebiet SO4 errichtet werden.

Ü berschreitung der zulä ssigen Grundflä che

7. Fü r die Grundflä che der Hauptanlage darf ausnahmsweise durch die Grundflä chen von 
nicht ü berdachten gewerblichen und nicht gewerblichen Terrassen, von 
Außentreppen und Sitzstufen, von Strandtoiletten sowie von Nebenrä umen wie 
Abstell-, Lager- und Technikrä umen 
- im SO1 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,55
- im SO2 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,55
- im SO5 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,55 und
- im SO7 bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,40
  ü berschritten werden.

8. Die zulä ssige Grundflä che darf durch die in §  19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufgefü hrten 
Grundflä chen 
- im SO1 nur bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,8
- im SO2 nur bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,7
- im SO3 nur bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 1,0
- im SO4 nur bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,8
- im SO5 nur bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,8
- im SO6 nur bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,45
- im SO7 nur bis zu einer Grundflä chenzahl von insgesamt 0,55
ü berschritten werden. 

Flä chen fü r erforderliche Nebenanlagen (§  9 (1) Nr. 4 BauGB)

Stellplä tze, Garagen und Nebengebä ude
9. Stellplä tze und deren Zufahrten sind nur innerhalb der ü berbaubaren 

Grundstü cksflä chen und der festgesetzten Flä chen fü r Stellplä tze zulä ssig. 
Garagen sowie Nebenanlagen wie Abstell- und Lagerrä ume sind nur innerhalb 
der ü berbaubaren Grundstü cksflä chen zulä ssig. Stellplä tze und Garagen sind nur 
ebenerdig zulä ssig.

10. Garagengeschosse oder ihre Baumasse sind in sonst anders genutzten Gebä uden 
auf die Zahl der zulä ssigen Vollgeschosse oder auf die zulä ssige Baumasse nicht 
anzurechnen. (§  21 a Abs. 1 BauNVO)

Flä chen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§  9 (1) Nr. 20 BauGB)

Niederschlagswasserversickerung
11. Das im Geltungsbereich auf den Sondergebietsflä chen und den Verkehrsflä chen 

besonderer Zweckbestimmung anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. 
Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren bleiben von der 
Festsetzung unberü hrt. 

Wasser- und luftdurchlä ssiger Wegeaufbau
12. Die Verkehrsflä chen besonderer Zweckbestimmung "Fuß- und Radwege" sind nur 

in wasser- und luftdurchlä ssigem Aufbau zu befestigen. Hierzu zä hlen wasserge-
bundene Deckschichten sowie Pflasterbelä ge.

 

Anpflanzungen, Bindungen fü r Bepflanzungen (§  9 (1) Nr. 25 BauGB)

Mindestbepflanzung der Grundstü cke
13. In den Sondergebieten SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6 und SO7 ist je 

angefangene 500 qm Grundstü cksflä che ein Baum gemä ß Gehö lzliste 1 mit 
einem Stammumfang von mindestens 18-20 cm, gemessen in 1,30 m Hö he, 
zu pflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bä ume sind 
vorhandene Bä ume einzurechnen, sofern es sich um Arten handelt, die in der 
Gehö lzliste 1 aufgefü hrt sind und eine Qualitä t von mindestens 35 cm 
Stammumfang in 1,30 m Hö he vorliegt. Die Bepflanzungen sind zu erhalten, 
zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

Anpflanzung einer abschirmenden Gehö lzkulisse
14. Innerhalb der Flä chen zum Anpflanzen sind pro angefangene 60 qm Pflanzflä che 

ein hochstämmiger Baum gemä ß Gehö lzliste 1 mit einem Stammumfang von 
mindestens 18-20 cm, gemessen in 1,30 m Hö he, zu pflanzen sowie die ver-
bleibenden Pflanzflä chen mit Laubsträ uchern gemä ß Gehö lzliste 1 zu bepflan-
zen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bä ume sind vorhandene 
Bä ume einzurechnen, sofern es sich um Arten handelt, die in der Gehö lzliste 1 
aufgefü hrt sind und eine Qualitä t von mindestens 35 cm Stammumfang in 
1,30 m Hö he vorliegt. Die Bepflanzungen sind zu erhalten, zu pflegen und bei 
Abgang zu ersetzen.

Bindung fü r eine abschirmende Gehö lzkulisse
15. Auf den Flä chen mit Bindungen fü r Bepflanzungen und fü r die Erhaltung von 

Bä umen, Strä uchern und sonstigen Bepflanzungen ist der Baum- und Strauchbe-
stand auf Dauer zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Bei Abgang von Bä umen 
ist an gleicher Stelle Ersatz gemä ß Gehö lzliste 1 mit einem Stammumfang von 
mindestens 18-20 cm, gemessen in 1,30 m Hö he, zu pflanzen.

Bepflanzung der ö ffentlichen Grü nflä chen 
16. Die in der Planzeichnung festgesetzten ö ffentlichen Grü nflä chen sind auf einem 

mindestens 5,0 m breiten Streifen an ihren jeweiligen Rä ndern mit Kiefern 
(Pinus sylvestris, Pinus nigra) zu bepflanzen. Ausgenommen ist die ö ffentliche 
Grü nflä che an der Straße Steinwarder. Die Pflanzungen sind zu erhalten, zu 
pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

Baumschutzsatzung
Es gilt die Baumschutzsatzung der Stadt Heiligenhafen. Fü r im Baugenehmigungsverfahren
zu beantragende Fä llungen sind die im Bebauungsplan festgesetzten Anpflanzungen von 
Bä umen auf den Ersatzbedarf nach Baumschutzsatzung anrechenbar.

Anlagen an Bundeswasserstraße
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dü rfen gemä ß §  34 Abs. 4 des Bundes-
wasserstraßengesetzes (WaStrG) in der jeweils aktuellen Fassung weder durch ihre Aus-
gestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass 
geben, deren Wirkung beeinträ chtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsfü hrer 
durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irrefü hren oder behindern. Wirtschafts-
werbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulä ssig.
Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grü ne, blaue noch mit Natrium-
dampfniederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete Flä chen sichtbar sein. 
Anträ ge zur Errichtung von Leuchtreklamen usw. sind daher von der ö rtlichen 
Genehmigungs-
behö rde zur fachlichen Stellungnahme dem Wasser- und Schifffahrtsamt Lü beck vorzulegen.

Genehmigungspflicht fü r Anlagen an der Kü ste gemä ß §  77 Landeswassergesetz
Das Plangebiet grenzt an die Ostsee. Gemä ß §  77 Landeswassergesetz (LWG) ist eine 
Genehmigungspflicht fü r die Errichtung, wesentliche Ä nderung oder Beseitigung baulicher 
Anlagen an der Kü ste zu beachten. Fü r die Genehmigung zustä ndig ist die untere Kü sten-
schutzbehö rde. 

Nutzungsverbote gemä ß §  78 Landeswassergesetz
Die Nutzungsverbote gemä ß §  78 Landeswassergesetz sind zu beachten. Erforderlichenfalls 
sind Ausnahmen bei der unteren Kü stenschutzbehö rde zu beantragen.

Hinweise zum Bauen im Ü berschwemmungsgebiet
In der Vorhabensplanung und im Bauantrag ist der Hochwasserschutz durch bauliche und 
sonstige Vorkehrungen zu prä zisieren. Der Landesbetrieb fü r Kü stenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz des Landes Schleswig-Holstein empfiehlt, der Gefahr durch Kü stenhochwasser 
insbesondere durch folgende Regelungen Rechnung zu tragen:

- Grü ndungen sollten erosionssicher gegen Unterspü lung ausgebildet werden. 
- Die Oberkanten von Erdgeschossfußbö den sollten nicht unterhalb von NHN +3,50 m 

angelegt werden. 
- Vorhalten eines Alarmierungsplans fü r die Rettungskrä fte sowie eines Plans zu 

Evakuierungsmaßnahmen fü r Feriengä ste durch die Stadt.

Zum Gefä hrdungsausgleich bei Unterschreitung der Hö he von NHN +3,50 m werden 
beispielhaft folgende Regelungen vorgeschlagen:

- Entsprechende Vorgaben fü r Sockel-, Brü stungs- oder Schwellenhö hen, Lü ftungsein-
richtungen, Lichtschä chte etc.

- Besondere Sicherungsmaßnahmen oder ein Verbot der Lagerung wassergefä hrdender 
Stoffe (Brennstoffe, Chemikalien, Fä kalien etc.).

- Vorkehrungen zur Sicherung gegen Auftrieb bei Lagerbehä ltern, Bauwerken etc. oder 
Mö glichkeiten zur Flutung.

- Besondere Sicherungsmaßnahmen oder Ausschluss von Haustechnikanlagen und 
Hausanschlü ssen.

- Einrichtungen gegen Rü ckstau in Ver- und Entsorgungsanlagen.
- Anordnung von Massivbauweisen und Ringankern.
- Vorkehrungen fü r Abwehrmaßnahmen (Abschotten von Tiefgaragen, Eingä ngen, 

Kellern oder anderen tiefer liegenden Bereichen durch mobile Hochwasserschutz-
wä nde, Dammbalken, Sandsä cke etc.).

- Ausweisung von Fluchtwegen, Fluchträ umen oder hö her gelegenen Sammelplä tzen 
auf mindestens NHN +3,00 m.

- Vorkehrungen gegen Wellenschlag und Unterspü lung.

Es wird der Hinweis gegeben, dass in Fä llen der Ü berflutung gegenü ber dem Land Schles-
wig-Holstein keine Schadensersatzansprü che geltend gemacht werden kö nnen. Eine Ver-
pflichtung des Landes Schleswig-Holstein zum Schutz der Kü ste und zum Hochwasserschutz 
besteht nicht. Bei Ausweisung von Baugebieten in gefä hrdeten Gebieten bestehen gegen-
ü ber dem Land keine Ansprü che auf Finanzierung oder Ü bernahme notwendiger Schutz-
maßnahmen.

Niederschlagswasserbeseitigung
Bei Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewä sser gelten die Vorschriften § §  8-18 
Wasserhaushaltsgesetz - WHG - i.V. mit § §  21, 31 Landeswassergesetz - LWG - in den z.Zt. 
gü ltigen Fassungen. Fü r die Einleitung des Niederschlagswassers in den Untergrund ist ggf. 
eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § §  8-18 WHG bei der Wasserbehö rde zu beantragen. 
Fü r Planung, Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen ist das Arbeitsblatt der ATV 138 
heranzuziehen.

Schutz von unterirdischen Leitungen
Bei Erdarbeiten sind die Vorschriften der Versorgungsträ ger zum Schutz von Leitungen 
zu beachten. Insbesondere sind Bepflanzungen so vorzunehmen, dass mit einer Gefä hrdung 
der Versorgungsleitungen nicht zu rechnen ist. Bauwerke, wie Einzä unungen und Mauern 
sind so zu grü nden, dass sie die Leitungen nicht gefä hrden und bei Aufgrabungen an den 
Leitungen nicht gefä hrdet sind.

Schä dliche Bodenverä nderungen
Gemä ß §  2 Landesbodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchG) sind Anhaltspunkte fü r 
das Vorliegen einer schä dlichen Bodenverä nderung oder Altlast unverzü glich der unteren 
Bodenschutzbehö rde mitzuteilen.

Schutz wild lebender und besonders geschü tzter Tiere und Pflanzen
Die Maßgaben von §  39 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. Bei Betroffenheit wild 
lebender und besonders geschü tzter Tiere und Pflanzen ist §  44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zu beachten. Im Zuge des Bauantragsverfahrens und der Vorhabensrealisierung 
sind erforderlichenfalls Auflagen zu artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen zu 
beachten. 

Maßnahmen im Bereich des nach §  30 BNatSchG geschü tzten Biotops
Eine Befreiung von dem Verbot des §  30 BNatSchG wurde mit Schreiben vom 27.08.2009 
durch die Untere Naturschutzbehö rde des Kreis Ostholstein in Aussicht gestellt. Im Zuge des 
Bauantragsverfahrens und der Vorhabensrealisierung ist die Befreiung bei der zustä ndigen 
Unteren Naturschutzbehö rde zu beantragen. Als Voraussetzungen fü r die zukü nftige 
Befreiung sind in dem Bescheid festgesetzt:

"1. Entscheidungen ü ber die Vermeidung und den Ausgleich/Ersatz (Eingriffsregelung) 
sind einvernehmlich mit mir festzulegen (S. 9, Abs. 2 des Antrages)." 

Dies ist durch die Ausgleichsvereinbarung mit der Stiftung Naturschutz umgesetzt.

"2. Die Art und der Umfang der Umgestaltung der Vegetation im Bereich des gesetzlich 
geschü tzten Biotops ist einvernehmlich mit mir festzulegen (S. 9, Abs. 3 des 
Antrages)." 

Der Bewuchs soll durch Gestaltungs- und Anpflanzungsmaßnahmen dahingehend entwickelt 
werden, dass eine naturnahe, landschafts- und standortbezogene Strandwallvegetation 
entwickelt wird. Hierzu sind zum Bauantrag die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen fü r 
den Vegetationsbereich auszuarbeiten und mit der Unteren Naturschutzbehö rde 
einvernehmlich festzulegen.

Stä dtebaulicher Entwurf
Die dem Bebauungsplan beigefü gte Abbildung "Stä dtebauliches Konzept" ist Bestandteil der 
Begrü ndung gemä ß §  9 (8) BauGB. Sie dient der Erlä uterung der dem Bebauungsplan
zugrunde liegenden funktionellen, stä dtebaulichen, baulichen und grü nordnerischen 
Gestaltungsabsichten.

Die Zwischentitel (Ü berschriften ohne Nr.) im Text sind nicht Bestandteil der Festsetzungen.

Art der baulichen Nutzung (§  9 (1) Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet "Strandversorgung" (§  11 BauNVO)
1. Die Sondergebiete SO1, SO3, SO4 und SO5 "Strandversorgung" dienen der 

Unterbringung von Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung des Gebietes und des 
Strandes, zur Kur und zur Erholung. Zulä ssig sind:
- Schank- und Speisewirtschaften,
- Einzelhandelsbetriebe und Lä den, 
- nicht stö rende Kunsthandwerksbetriebe,
- Anlagen und Einrichtungen fü r kulturelle und gesundheitliche Zwecke, zur        

            Freizeitgestaltung und fü r sportliche Zwecke, soweit sie mit der Zweckbestimmung 
   der Erholung vereinbar sind, 
- Rä ume fü r Kurverwaltung.

Die vorgenannten Anlagen und Einrichtungen sind im SO1 und SO2 nur in der
1. Obergeschossebene und darü ber zulä ssig. Strandtoiletten sind auch in der 
Erdgeschossebene zulä ssig.

Spielhallen und Vergnü gungsstä tten sind ausgeschlossen. 
Großflä chige Einzelhandelsbetriebe im Sinne von §  11 Abs. 3 BauNVO sind 
ausgeschlossen.

Ausnahmsweise sind im Sondergebiet SO1 auch Wohnungen fü r Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie fü r Betriebsinhaber und Betriebsleiter zulä ssig. Die 
Betriebswohnungen dü rfen nur in der Staffelgeschossebene errichtet werden. Es sind 

maximal 4 Wohnungen zulä ssig.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder des Maßes der 
baulichen Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§  1 Abs. 4 und §  16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des rä umlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§  9 Abs. 7 BauGB) 

Art der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § §  1-11 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄ RUNG FÜ R DIE PLANUNGSRECHTLICHEN 
FESTSETZUNGEN

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Ferienhausgebiet
(§  10 BauNVO) 

Bauweise, ü berbaubare und nicht ü berbaubare Grundstü cksflä chen 
(§  9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § §  22-23 BauNVO) 

o
offene / geschlossene / abweichende Bauweise 
(§  22 Abs. 2, 3 und 4 BauNVO)

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Strandversorgung
(§  11 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§  9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § §  16, 18-22 BauNVO)

Grundflä chenzahl als Hö chstmaß,
zum Beispiel 0,25 (§  16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)GRZ 0,25

Firsthö he der baulichen Anlagen als Hö chstmaß,
in Meter ü ber Normalhö hennull (NHN), 
zum Beispiel 17,50 m ü ber NHN (§  16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

FH 17,5

SO
FERIENHAUSGEBIET

SO
STRANDVERSORGUNG

Grö ße der Grundflä chen baulicher Anlagen als Hö chstmaß, 
zum Beispiel 150 qm (§  16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)GR 150qm

a1

Traufhö he der baulichen Anlagen als Hö chstmaß, 
in Meter ü ber Normalhö hennull (NHN), 
zum Beispiel 11,00 m ü ber NHN (§  16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

TH 11,0

PLANZEICHNUNG (TEIL A)

Oberkante der baulichen Anlagen als Hö chstmaß,
in Meter ü ber Normalhö hennull (NHN), 
zum Beispiel 4,20 m ü ber NHN (§  16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

OK 4,2

Flä chen fü r Nebenanlagen und Stellplä tze (§  9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Flä chen fü r Stellplä tze (§  12 BauNVO)

Straßenverkehrsflä che

Verkehrsflä chen sowie Verkehrsflä chen besonderer Zweckbestimmung 
(§  9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

ö ffentliche Verkehrsflä che besonderer Zweckbestimmung
Verkehrsberuhigter Bereich / Parkflä che fü r behinderte Menschen

Straßenbegrenzungslinie

Ein- bzw. Ausfahrt / Einfahrtbereich

St

Baugrenze (§  23 Abs. 3 BauNVO)

M 1:1.000

ö ffentliche Verkehrsflä che besonderer Zweckbestimmung
Fuß- und RadwegF R+

PBV

Zuordnung von Maßnahmen zum Ausgleich (§  9 Abs. 1a BauGB)

18. Die Kosten im Rahmen der Ausgleichsvereinbarung zur Ableistung der Eingriffe aus 
den Baugebieten SO1, SO2, SO6 und SO7 ü ber ein Ö kokonto der Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein werden den Baugrundstü cken im Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplans wie folgt zugeordnet:
SO1 zu 34 %
SO2 zu 12 %
SO6 zu 31 %
SO7 zu 23 %.

19. Dem SO5 wird ein Ausgleichsbedarf von 90 qm auf der gemeindeeigenen Ö kokonto-
flä che Flurstü ck 12/2 der Flur 1 in der Gemarkung Heiligenhafen zugeordnet. Die 
Kosten zur Ableistung der Eingriffe aus dem SO5 auf der gemeindeeigenen Ö ko-
kontoflä che, die von der Stadt Heiligenhafen bei der Zuordnung von Eingriffen zu 
gemeindeeigenen Ö kokontoflä chen erhoben werden, werden dem Baugrundstü ck 
SO5 zu 100 % zugeordnet. 

Baugestalterische Festsetzungen (§  9 Abs. 4 Nr. 1 BauGB i.V. mit §  84 LBO)

Dachform und Dachneigung
20. Die Dä cher in den Baugebieten SO2, SO6 und SO7 sind mit einer Dachneigung 

von 7°  bis 15°  zu gestalten.

Dachdeckung
21. Die Dacheindeckung ist mit Dachfolien oder Ziegeln in den Farbtö nen Rot oder 

Anthrazit oder Zinkblech, auch in Kombination mit Glasdä chern, auszufü hren. Eine 
grelle, leuchtende, spiegelnde, hochglä nzende, stark reflektierende Materialwahl 
bzw. Farbgebung ist unzulä ssig.

Dachgestaltung
22. Die Dä cher bei Gebä udegruppen und –reihen in einem Baugebiet oder in unmittel-

bar aneinandergrenzenden Baugebieten mü ssen die gleiche Dachform sowie eine 
hinsichtlich Material und Farbe einheitliche Dachdeckung aufweisen.

Solaranlagen
23. Anlagen zur Solarenergiegewinnung, wenn sie sich in die Dachflä chen einfü gen, 

sind zulä ssig.

Fassadengestaltung
24. Fü r die Gestaltung der Außenwä nde sind Putzfassaden und Holzverkleidungen 

mit deckendem Anstrich in Weiß oder sandfarbenem Weiß zulä ssig. Ebenso sind 
Teilflä chen aus sandfarbenem, anthrazitfarbenem oder rotem Klinker sowie Holz 
zulä ssig. Sonstige glä nzende, grelle, leuchtende oder spiegelnde Materialien, 
Beschichtungen bzw. Farbgebungen sind unzulä ssig.

Brü stungen und Gelä nder
25. Fü r die Gestaltung von Brü stungen und Gelä ndern sind nur Holz-, Metall- oder 

Glasausfü hrungen sowie Kombinationen dieser Materialien zulä ssig.

Werbeanlagen
26. Werbeanlagen sind nur an der Stä tte der Leistung zulä ssig. Sie dü rfen die Hö he der 

zugeordneten Gebä ude nicht ü berschreiten. Leuchtschilder, Lichtwerbung sowie 
Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht und Dachwerbe-
anlagen sind unzulä ssig.

Zä une
27. Die Errichtung von Zä unen oder Mauern entlang der Grundstü cksgrenzen ist 

unzulä ssig.

Hecken
28. Einfriedungen sind nur als Hecken aus standortgerechten und gebietstypischen 

Gehö lzen und bis zu einer maximalen Hö he von 1,00 m zulä ssig.

Aufhebung frü herer Festsetzungen
29. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen 

und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in §  9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

Zahl der Vollgeschosse als Hö chstmaß,
zum Beispiel I (§  16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)I

Baumassenzahl als Hö chstmaß,
zum Beispiel 3,0 (§  16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)BMZ 3,0

g

Bereich ohne Ein- und Ausfahrten

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)

Versorgungsflä che mit der Zweckbestimmung
Elektrizitä t (Trafostation)

Flä chen fü r Versorgungsanlagen, fü r die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie fü r Ablagerungen  (§  9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

ö ffentliche Grü nflä che

Grü nflä chen  (§  9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Zweckbestimmung: Parkanlage

Kennzeichnung (§  9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Flä chen bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen 
und Sicherungsmaßnahmen gegen Ü berflutung erforderlich sind

Nachrichtliche Ü bernahme (§  9 Abs. 6 und 6a BauGB)

Flä chen fü r das Anpflanzen von Bä umen, Strä uchern und sonstigen 
Bepflanzungen und fü r Bindungen  fü r Bepflanzungen 
(§  9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Flä chen mit Bindungen fü r Bepflanzungen und fü r den Erhalt 
von Bä umen, Strä uchern und sonstigen Bepflanzungen

Flä chen zum Anpflanzen von Bä umen, Strä uchern und sonstigen 
Bepflanzungen

Bushaltestelle
Bus

Sonstige Darstellungen ohne Normcharakter

gesetzlich geschü tztes Biotop 
gemä ß §  30 Bundesnaturschutzgesetz

Ü berschwemmungsgefä hrdetes Gebiet
Ü

§ 30

HINWEISE

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Strandversorgung und 
Ferienhausgebiet (§  11 BauNVO)SO

STRANDVERSORGUNG+
FERIENHAUSGEBIET

Unterirdische Abwasserleitung des 
Zwecksverbandes Ostholstein mit Freihaltebereich

Sondergebiet "Ferienhausgebiet" (§  10 BauNVO)
2. Die Sondergebiete SO6 und SO7 "Ferienhausgebiet" dienen dem Aufenthalt von 

Feriengä sten. Zulä ssig sind:
- Ferienhä user und Ferienwohnungen, die fü r den Erholungsaufenthalt geeignet und 
  dazu bestimmt sind, ü berwiegend und auf Dauer einem wechselnden Personenkreis 
  zur Erholung zu dienen. Dabei muss die Fußbodenhö he der Schlafrä ume bei 
  mindestens 3,50 m ü ber NHN liegen.
- Anlagen und Einrichtungen, die dem Betrieb der Ferienwohnanlage dienen.
- Geschä fts- und Bü rorä ume, die der Verwaltung der Ferienwohnanlage dienen.

Maß der baulichen Nutzung (§  9 (1) Nr. 1 BauGB)

Sondergebiet "Strandversorgung und Ferienhausgebiet" (§  11 BauNVO)

3. Das Sondergebiet SO2 dienen der Unterbringung von Anlagen und Einrichtungen zur 
Versorgung des Gebietes und des Strandes, zur Kur und zur Erholung sowie dem 
Aufenthalt von Feriengä sten.

In der 1. Obergeschossebene sind zulä ssig:
- Schank- und Speisewirtschaften,
- Einzelhandelsbetriebe und Lä den, 
- nicht stö rende Kunsthandwerksbetriebe,
- Anlagen und Einrichtungen fü r kulturelle und gesundheitliche Zwecke, zur 

Freizeitgestaltung und fü r sportliche Zwecke, soweit sie mit der 
Zweckbestimmung der Erholung vereinbar sind, 

- Rä ume fü r Kurverwaltung,
- Anlagen und Einrichtungen, die dem Betrieb der Ferienwohnanlage dienen,
- Geschä fts- und Bü rorä ume, die der Verwaltung der Ferienwohnanlage 

dienen.

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
(§  9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

 

17. Gehö lzliste 1
Bä ume
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Quercus petraea
Quercus robur
Salix alba
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Ulmus laevis

Strä ucher
Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaea
Frangula alnus
Hippophae rhamnoides
Prunus padus
Prunus spinosa
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Rosa canina
Rosa corymbifera
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix repens
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Viburnum opulus

Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Scharz-Erle
Hä nge-Birke
Hainbuche
Rot-Buche
Gemeine Esche
Schwarz-Kiefer
Wald-Kiefer
Zitter-Pappel
Vogel-Kirsche
Gewö hnliche Traubenkirsche
Trauben-Eiche
Stiel-Eiche
Silber-Weide
Sal-Weide
Eberesche
Flatter-Ulme

Feld-Ahorn
Hainbuche
Blutroter Hartriegel
Gemeine Hasel
Eingriffliger Weißdorn
Europä isches Pfaffenhü tchen
Faulbaum
Sanddorn
Gewö hnliche Traubenkirsche
Schlehe
Schwarze Johannisbeere
Rote Johannisbeere
Hunds-Rose
Hecken-Rose
Kratzbeere
Brombeere
Himbeere
Ohr-Weide
Sal-Weide
Grau-Weide
Lorbeer-Weide
Purpur-Weide
Kriechweide
Mandel-Weide
Korb-Weide
Schwarzer Holunder
Gemeiner Schneeball


